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WTO-Rahmenabkommen nach dem Geschmack von Europäischer Union und USA

· Neue Obergrenzen für handelsverzerrende Stützung - Handelsexpertin Wiggerthale kritisiert Liberalisierungstendenzen - Anhebung des Limits für das gebundene Subventionsniveau

AgE. BERLIN. Zum Start eines wichtigen Jahres für die Agrargespräche in der Welthandelsorganisation (WTO), das im Dezember mit der Ministerkonferenz in Hongkong seinen Höhepunkt findet, hat die Agrarhandelsexpertin Marita  W i g g e r t h a l e  entschiedene Kritik am sogenannten "Juli-Paket" geübt, auf das sich die WTO-Mitglieder im vergangenen Sommer in Genf geeinigt haben. Während große Agrarproduzenten wie die Europäische Union und die Vereinigten Staaten von einer Reduzierung der internen Stützung sprächen, hätten sie de facto eine Anhebung des maximal erlaubten gebundenen Subventionsniveaus erreicht. Das vereinbarte Rahmenabkommen schreibe Unausgewogenheiten der Handelsregeln für Agrargüter zu Lasten der Entwicklungsländer fort, kritisierte Frau Wiggerthale in einer Analyse. Ein wirksamer Schutz der kleinbäuerlichen Produktion durch eine zumindest teilweise Umkehr der Liberalisierung finde sich im Juli-Paket genauso wenig, wie eine konsequente Ausrichtung der Agrarsubventionen an eine extensivere, umweltfreundliche Produktion. Dumping bleibe damit auch weiterhin bittere Realität für die Bauern im Süden, so Frau Wiggerthale, die derzeit als Beraterin wirkt und in der Vergangenheit für Germanwatch tätig sowie Generalsekretärin der Internationalen Katholischen Land- und Bauernjugendbewegung (MIJARC) war.

Anhebung des erlaubten Subventionsniveaus

Als maximal zulässige Obergrenze für handelsverzerrende Unterstützung gelte bislang das gebundene Stützungsniveau der "Gelben Box", erläuterte Frau Wiggerthale. Die produktspezifisch und nicht-produktspezifisch "de minimis"-Stützung die jeweils 5 % vom Gesamtwert der landwirtschaftlichen Produktion ausmachen dürfe und die "Blaue Box" stellten die Ausnahmen von der Regel dar. Mit dem Juli-Paket solle sich das ändern, so die Agrarhandelsexpertin. Die neue maximal zulässige Obergrenze errechne sich aus der Gesamtsumme der gebundenen Stützung aus der jetzigen "Gelben Box" zuzüglich der "de minimis"-Zahlungen und Subventionen aus der "Blauen Box". Faktisch werde damit die maximal zulässige Obergrenze für die Europäische Union in Höhe von 67,16 Mrd Euro im Jahr 2000 auf 103,66 Mrd Euro angehoben. Gleiches gelte für die Vereinigten Staaten, für die eine Aufstockung von 19,10 Mrd $ (14,19 Mrd Euro) im Jahr 2001 auf 48,88 Mrd $ (36,30 Mrd Euro) vorgesehen sei, errechnete Frau Wiggerthale. Selbst bei der festgelegten Reduzierung der Subventionen um 20 % im ersten Jahr nach Inkrafttreten eines neuen WTO-Handelspakts komme es noch zu einer Anhebung der Obergrenze für handelsverzerrende Unterstützung, monierte Frau Wiggerthale. Der Europäischen Union wäre auf Grundlage des Jahres 2000 demnach im ersten Implementierungsjahr ein Stützungsniveau von 82,93 Mrd Euro erlaubt. Damit werde der Doha-Erklärung nicht entsprochen, in der eine substantielle Reduzierung der handelsverzerrenden Unterstützung zugesagt worden sei, kritisierte Frau Wiggerthale. 

Kritik an der Blauen Box

Den gravierendsten Rückschritt im Rahmenabkommen stelle aber die Blaue Box dar, so Frau Wiggerthale. Eigentlich sei diese nur als einmalige Übergangsregelung vorgesehen gewesen, um die Umstellung vom Marktpreisstützungssystem zu entkoppelten Direktzahlungen zu erleichtern. Anstatt sie aber abzuschaffen, werde eine Obergrenze von 5 % des Gesamtwerts der landwirtschaftlichen Produktion festgelegt. Ein Blick auf die vorläufigen Begrifflichkeiten zur Blauen Box im Rahmenabkommen offenbare eine Reihe von "Sicherheits-Formulierungen", die weitere Reformschritte der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten verhindern sollten. WTO-Mitglieder, die einen außergewöhnlichen hohen Anteil von handelsverzerrenden Subventionen in der Blauen Box hätten, solle laut Rahmenabkommen Flexibilität zugestanden werden, um ihnen "keine unverhältnismäßigen Kürzungen" zuzumuten. Auch dürften die noch zu entwickelnden Kriterien "keine verkehrten Auswirkungen im Sinne der Umkehrung von Reformen" haben. Einzig die Abschaffung der Exportsubventionen und die Überprüfung der Grünen Box seien aus Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsperspektive positiv zu bewerten, betonte Frau Wiggerthale. Aber ein Ende des Dumping sei damit nicht erreicht.

Bilanz nach zehn Jahren WTO

Die von der EU und USA im Rahmenabkommen durchgesetzten  Regeln im Agrarbereich würden eine weitere Liberalisierung der Agrarmärkte im Norden und Süden forcieren, warnte Frau Wiggerthale. Fakt sei, dass seit der Gründung der WTO vor zehn Jahren die Märkte im Süden zunehmend mit Billigimporten überschwemmt würden. Importe ersetzten zuvor lokal angebaute Grundnahrungsmittel. Die Existenz von Millionen kleinbäuerlichen Familien sei zunehmend gefährdet. Für ihren Schutz sei das erneute Anheben der Zölle in der WTO wichtig. Eine Umkehr der Liberalisierung sei zu vollziehen, forderte die Agrarhandelsexpertin. Dies gelte insbesondere für Länder wie Honduras, Kuba und Sri Lanka, die ihre Maximalzölle in der Uruguay Runde zu niedrig festgelegt hätten, und zwar bei 35 %, 40 % beziehungsweise 50 %. "Eine Entwicklungsrunde kann im Agrarbereich nicht bedeuten, nur zwei Schutzinstrumente, und zwar das begrenzte Erheben von Schutzzöllen und einen geringeren Zollabbau für wenige Grundnahrungsmittel, einzurichten", erklärte Frau Wiggerthale. Das Agrarabkommen müsse sicherstellen, dass Entwicklungsländer grundsätzlich die Möglichkeit hätten, ihre bäuerliche Landwirtschaft aus Gründen der Ernährungssicherheit zu schützen. Dafür seien zusätzliche Schutzmaßnahmen wie Mengenbeschränkungen und das nachträgliche Heraufsetzen von Zöllen erforderlich (Die Langfassung der Analyse „Entwicklung statt Freihandel: Zeit für eine Kehrtwende“ von Frau Wiggerthale kann im Internet abgerufen werden unter www.fairer-agrarhandel.de.)

Umrechnungskurs: 1 $ = 0,7427 Euro

